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amtliche bekanntmachungen

die haushaltssatzung 2021 mit haushaltsplan ist 
vollzugsreif.
Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 
bestätigt.
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 sowie dem 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Tourismus und Stadt-
marketing Bad Herrenalb“ liegt in der Zeit von Montag, den 24. 
Mai 2021 bis einschließlich Mittwoch, den 2. Juni 2021 im Rathaus 
in Bad Herrenalb, Zimmer 110, öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
bedenklich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

haushaltssatzung und bekanntmachung  
der haushaltssatzung

haushaltssatzung der stadt bad herrenalb 
für das haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 10.03.2021 die folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 18.879.762
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-

gen von 20.604.542
1.3  Veranschlagtes ordentliches ergebnis 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.724.780
1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 

von 336.000
1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen Auf-

wendungen von 0
1.6  Veranschlagtes sonderergebnis  

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 336.000
1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.3 und 1.6) von -1.388.780
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit von 18.072.492
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit von 18.857.742
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 

ergebnishaushalts  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -785.250

2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investi-
tionstätigkeit von 6.357.775

2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeit von 7.211.900

2.6  Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -854.125

2.7  Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -1.639.375

2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit von 854.125

2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit von 700.000

2.10  Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 154.125

2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.485.250

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt 
auf 854.125 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird fest-
gesetzt auf 680.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
4.500.000 EUR.

§ 5 steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftli-

chen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.900 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 
auf

450 v. H.

der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge.
Bad Herrenalb, den 10.03.2021

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES
des Eigenbetriebs

tourismus und stadtmarketing bad herrenalb
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 3 und 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 1 
bis 4 der Eigenbetriebsverordnung sowie der §§ 87, 88, 89 und 
96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der 
heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 24.02.2021 
den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmar-
keting Bad Herrenalb für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt fest-
gestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:
im Erfolgsplan mit Erträgen i. H. v. auf 807.800 €

mit Aufwendungen i. H. v. auf 1.063.910 €
im Vermögens-
plan

mit Einnahmen i. H. v. auf 442.900 €

mit Ausgaben i. H. v. auf 397.610 €

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigungen) wird auf  0 €
festgesetzt.
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§ 3
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
 500.000 €

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
 0 € 
festgesetzt.
Bad Herrenalb, den 15.02.2021

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

sozialamt geschlossen
Das Sozialamt ist vom 25.05.2021 bis einschließlich 04.06.2021 
geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Vielen Dank!

Kostenlose Corona-schnelltests ab 7. Juni am 
montag und donnerstag
Ab dem 7. Juni werden die Corona-Schnelltests im Kurhaus 
zusätzlich zu den Donnerstagen auch an Montagen angebo-
ten. montags werden die schnelltests von 18.15 Uhr bis 20 
Uhr durchgeführt, donnerstags von 15 Uhr bis 19 Uhr.
Bedingt durch die Feiertage Pfingsten und Fronleichnam wird 
in den kommenden Wochen nur an einem Tag in der Woche 
getestet. Die konkreten Testtermine sind:

KW 20: do., 20.05. von 15.00 – 19.00 Uhr
KW 21: do., 27.05. von 15.00 – 19.00 Uhr
KW 22: mo., 31.05. von 18.15 – 20.00 Uhr
Ab der 23. KW (7. Juni) wird dann regelmäßig am Montag und 
Donnerstag im Kurhaus getestet.

rathaus nur nach vorheriger telefonischer  
terminabsprache geöffnet
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
bis auf Weiteres ist das Rathaus nur noch nach vorheriger 
telefonischer terminabsprache geöffnet. Sie finden die Te-
lefonnummern der Ansprechpartner für Ihre Anliegen online 
auf www.badherrenalb.de/de/rathaus/aemter/. Sollten Sie 
nicht wissen, wer für Ihr Anliegen zuständig ist, oder keinen 
Internetzugang haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an 
die Zentrale unter 07083 5005-0.

Inzidenz über 100 „Bundesnotbremse“

Es gelten die Regelungen der Bundesnotbremse des Infektionsschutzgesetzes
mit den Ergänzungen des Landes in der aktuellen Version der Corona-Verordnung.

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene Personen 
   nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, wenn 
   sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von dieser Regelung
   abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine akuten 
Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

» Home O�ce, sofern möglich
» Gesundheitliche Fürsorge durch an den Betrieb angepasste Hygienekonzepte

» Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf bleiben
   inzidenzunabhängig geö�net

» Medizinische Maskenpflicht

» Bei den 
   nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, wenn 
   sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von dieser Regelung

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ab 14. Mai 2021

In aller Kürze die Regelungen für die wichtigsten Lebensbereiche:

*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Home O�ce
» Gesundheitliche Fürsorge durch an den Betrieb angepasste 

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden. 
   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein 
   negatives Testergebnis bestätigen: 
     - Arbeitgeber*innen
     - Anbieter*innen von Dienstleistungen
     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 
   selbst unter Aufsicht durchführen und bescheinigen lassen. 

» Schnell- und Selbsttests
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

» Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 
   aufeinander tre�en. 

» Geschäfte mit 
   inzidenzunabhängig geö�net

Geimpfte und genesene Personen

Es gelten die Regelungen der 
mit den Ergänzungen des Landes in der aktuellen Version der Corona-Verordnung.

!

Kontaktbeschränkung
Haushalt plus eine Person. 
Kinder der beiden Haushalte 
bis einschließlich 13 Jahre 
werden nicht mitgezählt. 

Ausgangsbeschränkung 
22 bis 5 Uhr

Alle Details sowie Fragen und 
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Körpernahe Dienst-
leistungen müssen 
schließen. Medizinisch 
notwendige Behandlungen 
sind weiterhin erlaubt. 
Friseurbetriebe dürfen 
geöffnet bleiben.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen   
sind geschlossen.

Schulen bei Inzidenz über 100 im
Wechselunterricht. Bei Inzidenz 
über 165 sind Schulen im 
Fernunterricht. Kitas schließen. 
Notbetreuung möglich. Diese beiden
Regelungen gelten auch für außer-
schulische Bildungseinrichtungen.  

Stand: 14. Mai 2021

sonstige amtliche bekanntmachungen
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Inzidenz unter 100

Ö�nungsschritt 1Ö�nungsschritt 

! Inzidenz 5 Tage unter 100*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen 
mit Test- und Hygienekonzept (bedeutet
tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen 
vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Einzelhandel (Click&Meet) 1 Kund*in pro 
   40 m² Ladenfläche ohne Testkonzept. 
   2 Kund*innen pro 40 m² ohne Voranmeld-
   ung mit Testkonzept.    ung mit Testkonzept. 

» Einzelhandel 
   40 m
   2 Kund*innen pro 40 m

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern,
   Kulturhäusern, Kino und ähnlichen) außen 
   bis 100 Personen
» Zoologische und botanische Gärten  
   (1 Person pro 20 m²)
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   (1 Person pro 20 m²)
» Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolf-
   anlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und 
   ähnliche) bis 20 Personen
» Außenbereiche von Schwimmbädern 
   aller Art sowie Badeseen mit kontrolliertem 
   Zugang (1 Person pro 20 m²)

» Lehrveranstaltungen im Freien an Hoch-
   schulen und Akademien bis 100 Personen, 
   Nutzung von Lernplätzen mit Voranmeldung
» Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen
   Einrichtungen innen bis 10 Personen, 
   außen bis 20 Personen (Tanz- und Sport-
   kurse nicht erlaubt)
» Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen 
   (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)
» Nachhilfeunterricht bis 10 Schüler*innen 
» Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen 
   bis 10 Schüler*innen (kein Gesangs-, Tanz- 
   oder Blasmusikunterricht)
» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   (1 Person pro 20 m²)

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateur-
   sport bis 20 Personen in Sportanlagen und
   -stätten außen
» Veranstaltungen des Spitzen- und Profi-
   sports bis 100 Zuschauer*innen außen

» Gastronomie (6 bis 21 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen 
   unter Einhaltung der AHA-Regeln 

» Touristische Übernachtung in Beherberg-
   ungsbetrieben (wie Hotels, Pensionen, 
   Ferienwohnungen, Campingplätze und 
   ähnliche)
   Achtung: Gäste ohne Genesenen- oder
   Impfnachweis müssen alle 3 Tage negativen
   Coronatest vorlegen. 
» Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seil-
   bahnen, Ausflugsschi�e, Museumsbahnen 
   und ähnliche (Start- und Zielort muss sich 
   mindestens in Ö�nungsstufe 1 befinden, 
   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)   maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

» Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons
   oder Tierfriseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

» Kitas im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
» Grundschulen im Präsenzbetrieb ohne Abstand
» Alle anderen Klassenstufen aller Schulen Präsenzunterricht im 
   Wechselmodell
» Sonderregelung für Abschlussklassen möglich
» Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist die 
   verpflichtende Durchführung von 2 Corona-Tests pro Woche für alle 
   Schüler*innen und Lehrpersonal an allgemeinbildenden Schulen
   sowie Berufsschulen.
» Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikumsverkehr. 
   Kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-
   halten. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre 
   werden nicht mitgezählt.
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für 
   Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit 
   medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 
   5 Personen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
   13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 
   mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein 
   Haushalt.

   

» Tre�en 
   5 Personen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
   13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht 

» Kitas 
» Grundschulen
» Alle anderen Klassenstufen aller Schulen

   Haushalt.

Unabhängig von den Ö�nungsschritten gilt:

» Veranstaltungen zur Religionsausübung 
   ohne Anmeldung

   sports

» Veranstaltungen zur 
   ohne Anmeldung

   medizinischer Maske möglich.
» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden 
   Bedingungen erlaubt: 

- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und 
  der Dauer der Dienstleistung müssen alle Beteiligte 
  medizinische Masken tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei 
  einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest 
  der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

Stand: 14. Mai 2021

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

   

Öffnungsschritt wird jeweils zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 14. Mai 2021

Ö�nungsschritt 2Ö�nungsschritt 

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungs-
schritt 1 weiter*

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und 
Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest und 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

Ö�nungsschritt 3Ö�nungsschritt 

! Inzidenz sinkt 14 Tage nach Ö�nungs-
schritt 2 weiter*

Zusätzliche Ö�nung folgender Einrichtungen mit Test- und 
Hygienekonzept (bedeutet tagesaktueller Coronatest und 
Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):



*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien
   bis 100 Personen in geschlossenen Räumen
» Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen und vergleichbare Einrichtungen bis 
   20 Schüler*innen

Hygienemaßnahmen vor Ort sowie Kontaktdokumentation):

» Lehrveranstaltungen an 
   bis 100 Personen in geschlossenen Räumen
» Musik-, Kunst-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballett-
   schulen

» Messen, Ausstellungen und Kogresse  (1 Person pro 
   20 m²)   20 m

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kultur-
   häusern, Kinos und ähnliche) innen bis 100 Personen
   und außen 250 Personen
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen
   und außen in Beherbergungsbetrieben für Übernacht-
   ungsgäste geö�net (1 Person pro 20 m²)
» Wellnessbereiche und Saunen innen und außen 
   für Gruppen bis 10 Personen
» Schwimmbäder innen und außen (1 Person pro 20 m²)» Schwimmbäder

» Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sport-
   anlagen,  -stätten und -studios (1 Person pro 20 m²) 
   innen und außen 
» Veranstaltungen des Spitzen- und Profisports mit 
   maximal 250 Zuschauer*innen innen und außen

Inzidenz unter 100

 » Messen, Ausstellungen und Kongresse (1 Person 
   pro 10 m²)   pro 10 m

» Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kultur-
   häusern, Kino und ähnlichen) innen bis 250 Personen
   und außen bis 500 Personen
» Freizeitparks und sonstige Freizeitein-
   richtungen (1 Person pro 10 m²)
» Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen
   und außen (1 Person pro 10 m²)

Lockerungen bei Inzidenz unter 50

» Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien
   bis 250 Personen
» Lehrveranstaltungen an 
   bis 250 Personen

!

Weitere Lockerungen:

Inzidenz 5 Tage unter 50*
*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

» Tre�en im privaten oder ö�entlichen Raum
   mit 10 Person aus bis zu 3 Haushalten. Kinder 
   der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre 
   werden nicht mitgezählt. 

» Ö�nung von Einzelhandel mit folgenden
   Auflagen: 

   werden nicht mitgezählt. 

» Ö�nung von 
   Auflagen:

» Archive, Büchereien und Bibliotheken
   ohne Auflagenohne Auflagen

» Zoologische und botanische Gärten  
   ohne Auflagen
» Galerien, Gedenkstätten und Museen  
   ohne Auflagen

*Tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch 
   die örtlichen Behörden in Kraft.

Lockerungen werden zurückgenommen, wenn 
Inzidenz an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 
über 50 liegt.

Stand: 14. Mai 2021

» Bei Veranstaltungen zur Religionsausübung 
   Gemeindegesang zulässig

- Geschäfte mit weniger als 10 m² 
  Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
- Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
  Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
- Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
  ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für
  den Lebensmitteleinzelhandel)  
- Maskenpflicht vor den Geschäften und
  auf den Parkplätzen
- Gesteuerter Zutritt
- Warteschlangen vermeiden.
- Besondere Verkaufsaktionen sind nicht 
  erlaubt

   maximal 250 Zuschauer*innen innen und außen

» Bei Veranstaltungen zur 
   Gemeindegesang zulässig

Öffnungsschritt wird jeweils zurückgenommen, wenn Inzidenz an 14 aufeinanderfolgenden Tagen steigt.

Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 14. Mai 2021

   20 Schüler*innen

» Gastronomie (6 bis 22 Uhr) innen 1 Gast pro 
   2,5 m², Tische mit 1,5 m Abstand und außen unter 
   Einhaltung der AHA-Regeln 
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nachrichten und Informationen

europakuchen: 260 euro für die stiftung euronatur

Bürgermeister Hoffmann war der 
erste Käufer der von der Bäckerei 
Nussbaum gespendeten Europa-
kuchen. Foto: Stadt Bad 
Herrenalb

Der Verkauf der Europakuchen 
während der Europawoche hat 
260 Euro an Spenden erbracht. 
Die Stadtverwaltung bedankt 
sich bei allen Käufern und ganz 
besonders bei der Bäckerei 
Nussbaumer, welche die Euro-
pakuchen gespendet und ver-
kauft hatte. Der Erlös der Aktion 
kommt der Stiftung EuroNatur 
zugute, die sich länderübergrei-
fend für den Schutz von Pflan-
zen, Tieren und Lebensräumen 
einsetzt.

Vorgezogene redaktionsschlüsse der amtsblätter 
nr. 21/21 und 22/21
Aufgrund von Feiertagen gelten für die Amtsblätter 21/21 
und 22/21 vorgezogene Redaktionsschlüsse.
Das Amtsblatt nr. 21/21 erscheint am Donnerstag, 27.05., der 
redaktionsschluss ist am Freitag, 21.05. um 10 Uhr.
Das Amtsblatt nr. 22/21 erscheint am Mittwoch, 02.06., der 
redaktionsschluss ist am Freitag, 28.05. um 10 Uhr.
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Einsendung Ihrer Beiträge.

Öffnungszeiten

siebentäler therme geschlossen
Unser Bade- & Sauna- und Wellnessbereich, der Thermen Bade-
Shop sowie das Thermebistro sind weiterhin geschlossen. 

Siebentäler Therme Foto: Siebentäler Therme

Unser Online-shop steht Ihnen weiterhin zur Verfügung und 
Gutscheine können postalisch erworben werden.
Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail an siebentaelerther-
me@stw-badherrenalb.de an uns wenden.
Über Änderungen zur derzeitigen Situation halten wir Sie über 
unsere Homepage auf dem Laufenden.

Oder besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite: www.face-
book.com/Mineraltherme
Bleiben Sie gesund, Ihr Team der Siebentäler Therme

ImPressUm 
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Vertrieb (abonnement und 
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2, 

71263 Weil der Stadt, 
Tel.: 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de 
Internet: www.gsvertrieb.de
anzeigenverkauf: gaggenau@
nussbaum-medien.de, 
Telefon: 07225 9747-0 

nOtdIenste
Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Online-
Sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711 96589700 oder www.docdi-
rekt.de.
Feuerwehr und rettungsdienst: 112
Ärztlicher bereitschaftsdienst: 116117
Kinderärztlicher bereitschaftsdienst: 01805 19292-160
augenärztlicher bereitschaftsdienst: 01805 19292-123
Pflegestützpunkt landkreis Calw: 07051 160329
Giftnotruf: 0761 19240

tierärztlicher notfalldienst 
Falls der Haustierarzt nicht erreichbar: 07231 1332966
UNA Tierrettungsdienst 24 h Notruf: 0180-55 952 952 (14ct/min)

stadtwerke bad herrenalb
Störungsnummer Strom 07083 9248444
Störungsnummer Wasser 07083 9248445

Zahnärztlicher bereitschaftsdienst
Der Zahnärztliche Notfalldienst wird unter Rufnummer 0621 / 38 
000 807 vermittelt.

notdienst der apotheken
Ansage der dienstbereiten Apotheken in der Umgebung unter 
01805-002963
donnerstag, 20.05.2021:
Goethe Apotheke Ettlingen Tel.: 07243 - 71 94 40
Schleinkofer Str. 2 A, 76275 Ettlingen
Freitag, 21.05.2021:
Erbprinz-Apotheke Ettlingen Tel.: 07243 - 1 21 33
Mühlenstr. 27, 76275 Ettlingen
samstag, 22.05.2021:
Entensee-Apotheke Ettlingen Tel.: 07243 - 45 82
Lindenweg 13, 76275 Ettlingen (West)
sonntag, 23.05.2021:
Sibylla-Apotheke Ettlingen Tel.: 07243 - 1 26 60
Badener-Tor-Str. 16, 76275 Ettlingen
montag, 24.05.2021:
Apotheke am Stadtgarten Ettlingen Tel.: 07243 - 1 74 11
Thiebauthstr. 6, 76275 Ettlingen
dienstag, 25.05.2021:
Apotheke am Marktplatz Busenbach Tel.: 07243 - 5 65 30
Marktplatz 4, 76337 Waldbronn, Albtal (Busenbach)
mittwoch, 26.05.2021:
Apotheke Melder Tel.: 07232 - 7 10 70
Hauptstr. 58, 75196 Remchingen (Wilferdingen)
donnerstag, 27.05.2021:
Weier-Apotheke Ettlingenweier Tel.: 07243 - 9 08 00
Ettlinger Str. 31, 76275 Ettlingen (Ettlingenweier)
Aus dem deutschen Festnetz kostenlos: 0800 0022 833
Vom Handy: 22 8 33 (max. 69 ct/min)
Im Internet: www.aponet.de
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Interessierte Frauen und Männer erreichen am 20. Mai von 10 bis 
15 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 die 
Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Nach Nennung des 
Kennworts „Telefonaktionstag“ und ihres Wohnorts werden Sie di-
rekt an die für Sie zuständige Beauftragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt (BCA) verbunden. Der Anruf ist unverbindlich.

die Kraft der sonne nutzen und Förderung sichern
Mit den zunehmenden Sonnenstunden im Frühling startet nun 
die Saison der Solarthermie. Sie ist eine bewährte, umwelt-
freundliche Technologie, bei der Sonnenwärme genutzt wird, um 
Trinkwasser zu erwärmen oder die Heizung zu unterstützen. Eine 
herkömmliche Heizung wird mit einer solarthermischen Anlage 
ergänzt und versorgt neben Badezimmer und Küche idealerwei-
se auch die Spül- und Waschmaschine mit Warmwasser und kann 
so bis zu 60 Prozent des Warmwasserbedarfs decken.
Zuschüsse und Kredite vom staat
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ver-
gibt bundesweit Fördermittel für den Einbau und die Erweite-
rung einer Solarthermie-Anlage in Bestandsgebäuden. „Neben 
den Förderprogrammen des Bundes werden Solarthermie-Anla-
gen auch durch die am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen CO2-
Abgaben für fossile Brennstoffe zunehmend attraktiver“, erläutert 
Tina Götsch, Energieexpertin der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Allein eine Förderung durch das BAFA kann bis zu 
einem Drittel der Kosten für einen Kauf oder die Installation einer 
Solarthermie-Anlage abdecken. Durch eine Kombination mit an-
deren Förderprogrammen macht sich die Installation einer Anla-
ge für Hausbesitzende sogar noch schneller bezahlt.
Gefördert werden:
• Planung einer Solarthermie-Anlage
•  Installation von Solarthermie für Warmwasser und/oder Hei-

zungsunterstützung und Solarspeicher
• Erweiterung einer Solarthermie-Anlage
• Optimierung einer Solarthermie-Anlage

nachrüsten von solarthermie für heizung und Warmwasser - 
eine beispielrechnung
Für ein Einfamilienhaus mit 120 Quadratmeter Wohnfläche ent-
stünden beim Nachrüsten mit Flachkollektoren und zwölf Qua-
dratmetern Fläche inklusive Speicher und Montage Kosten von 
rund 11.000 Euro. Mittels eines 30-prozentigen Zuschusses vom 
BAFA wären bis zu 3.300 Euro Einsparung möglich.
Förderungen stets vorab beantragen
An eine Förderung für Solarthermie sollten Hausbesitzende be-
reits denken, bevor die Anlage installiert wird. Denn schon für die 
Planung einer Solarthermie-Anlage können Fördermittel genutzt 
werden. „Wichtig ist, in der richtigen Reihenfolge vorzugehen“, 
weiß Götsch. Sinnvoll sind dabei folgende Schritte:
1.  Beratung: Eine Beratung rund um das Thema Solarthermie bie-

tet zum Beispiel die Energieberatung der Verbraucherzentrale
2.  Einholen von Angeboten: Lassen Sie sich immer mehrere Ange-

bote geben, um Preis und Leistung gut vergleichen zu können!
3.  Antrag auf Förderung beim BAFA beantragen.
4.  Wichtig: Der Auftrag darf erst erteilt und die beantragten Maß-

nahmen erst umgesetzt werden, nachdem eine Zusage der 
Förderung eingegangen ist.

Mehr Informationen rund um das Thema Solar gibt es auch in un-
serer Podcast-Reihe: https://www.verbraucherzentrale-bawue.
de/energie/erneuerbareenergien/photovoltaik-60295. Ansons-
ten beantwortet die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg alle Fragen zur Solarthermie.
Terminvereinbarung kostenlos unter 0800 - 809 802 400. Weitere 
Informationen auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.
de. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

aus dem Ortschaftsrat

Ortschaftsrat Bernbach

aus der Ortschaftsratsitzung am dienstag,  
den 11. mai 2021
Ortsvorsteher Lienen informierte über Beschlüsse und Bekannt-
gaben aus den letzten Gemeinderats- u. Ausschussitzungen.
• An den Ortschaftsrat wurde eine Bürgerbeschwerde einge-

reicht, die an das Bauamt und das Ordnungsamt weitergelei-
tet wurde. Die Beschwerde befasst sich mit überhöhten Ein-
friedungen ohne nötigen Grenzabstand in der Friedenstraße, 
Schneebachstraße und Wieslesweg. Das Stadtbauamt und 
das Landratsamt Calw sind aufgefordert sich dieser Sache an-
zunehmen.

• Seit dem 6. April besteht immer Donnerstagnachmittag im 
Kurhaus Bad Herrenalb eine kostenlose Corona-Schnelltest-
möglichkeit.

• Die Bronzefiguren im Kurgarten, die für die Gartenschau aus-
geliehen wurden, werden von der Stadt Bad Herrenalb nun 
käuflich erworben. Eine Spendenaktion zur Kostenreduktion 
wurde ins Leben gerufen.

Verschiedenes
• An den Ortseingängen in Bernbach und Althof sowie am Rat-

haus in Bernbach sind kleine geschmückte Birkenbäumchen 
als Frühlingsgruß angebracht worden.

• Vereinsaktivitäten 2021:
Zur Zeit gilt noch die Notbremse, die alle Planungen ausbremst.
• Im Rahmen des Landschaftschutzes will die Stadtverwaltung 

stärker gegen die Verunreinigung der Wiesen- u. Kulturland-
schaften durch Hundekot vorgehen. Die beliebten Gassirou-
ten werden an die Stadtverwaltung gemeldet.

• Der Walderlebnispfad in Bernbach:
Zusammen mit dem Forst BW der Stadt und dem Ortschaftsrat 
ist eine Neugestaltung des Pfades in Planung. Die angeregte Wie-
derbelebung des Pfades liegt dem Ortschaftsrat Bernbach-Althof 
seit 2017 sehr am Herzen.
• Der Feuersee in Bernbach ist wieder kurz vor dem umkippen. 

Eine Geruchsbelästigung der Nachbarn ist nicht ausgeschlos-
sen. Eine Entnahme von Löschwasser im Brandfall kann nicht 
gewährleistet werden. Der im Protokoll Ortschaftsrat vom  
19. Juli 2019 angeregte UV-Schutz und eine Umwälzpumpe 
wurden bis heute nicht realisiert und werden erneut einge-
fordert.

Fragen und anliegen aus dem Gremium
• Aufnahmen der Schäden an Sitzbänken rund um Bernbach 

und Althof erfolgt durch ein Ortschaftsratmitglied.
• Das Thema Hellenwegle:
Die seit Jahren angemahnten Schäden am Hellenwegle sind im-
mer noch nicht behoben. Die dokumentierten Schäden Protokoll 
OR 19. Juli 2019 und die Aufnahme durch das Stadtbauamt im 
Juli 2019 mit Angebotseinholung zur Instandsetzung sind bis 
heute erfolglos.

Fragen und anliegen der bürger
• Der Zugang zur Wohnanlage Talblickstraße 18 über die ge-

meinsame Treppe Brunnenweg/Talblickstraße muss instand 
gesetzt werden. Zusagen hierüber wurden am 5. März 2021 
vom Stadtbauamt gegeben. Bis jetzt ist noch keine Instand-
setzung erfolgt.

Die nächste Ortschaftsrat-Sitzung findet am 8. Juni um 18:30 Uhr 
im Rathaus Bernbach statt.
Klaus Lienen
Ortsvorsteher
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Kindergärten und schulen

landwirtschaftliche berufsschule an der 
bertha-von-suttner-schule ettlingen

Fürs echte leben lernen - darum geht es im avdual in fächer-
übergreifenden lernfeldprojekten
Lernfeldprojekte sind fächerübergreifende Lerneinheiten, die 
auch als solche bewertet werden. Im Mittelpunkt eines Lernfeld-
projektes im Avdual (Ausbildungsvorbereitung dual) steht eine 
berufs- oder lebensweltbezogene Handlungssituation. Z. B „Feste 
feiern“ oder „Mit dem Fahrrad unterwegs sein“. Ziel der Lernfeld-
projekte ist es, die Handlungskompetenz der Schüler in berufli-
chen und privaten Situationen zu fördern. Sie erlernen hierzu 
fachliche und überfachliche Kompetenzen, über die sie nach Ab-
schluss des Lernfeldprojektes ein Zertifikat erhalten.

Unter dem übergeordneten 
Thema „Fit for future“ geht es 
in diesem Schuljahr darum, wie 
Feierlichkeiten eigenständig 
und kostengünstig organisiert 
werden können. Aufgaben hier-
zu sehen zum Beispiel wie folgt 
aus:

Im Matheunterricht werden Textaufgaben zum Dreisatz behan-
delt.
1. Pizza selbst gemacht – kann man so Geld sparen?
Mithilfe des Dreisatzes haben sie die Zutaten eines Pizzarezepts 
für die Personenanzahl angepasst, nach den Preisen der Zutaten 
recherchiert und festgelegt und sich damit den Gesamtpreis für 
die Pizzen errechnet. Im Anschluss haben sie berechnet, wie viel 
sie damit gegenüber einem Pizzalieferanten einsparen.
2. Deine Schwester wird dreizehn Jahre alt und du möchtest sie 
mit einer Geburtstagsparty überraschen.
Deine Eltern stellen dir 80 € zur Verfügung.
Du darfst für deine Schwester 10 Personen einladen, mir ihr sind 
es also 11 Personen, für die du planst.
Zeitgleich beschäftigen sich die Schüler in der berufspraktischen 
Kompetenz mit diesen Themen:
1. Wie werden verschiedene Teige zubereitet?
2. Wie decke ich einen Tisch richtig?
3. Haben unterschiedliche Länder unterschiedliche Tischkultu-
ren?
Auf diese Weise erlernen die Schüler sowohl in Theorie- als auch 
Praxisunterricht übergreifende Kompetenzen, die ihnen später 
im Leben eine umfassende Handlungskompetenz ermöglichen.

berufliches bildungszentrum ettlingen:  anmeldungen für 
berufsschulpflichtige Jugendliche
Jugendliche, die aus der Förderschule, Werkrealschule, Real-
schule oder einem Gymnasium entlassen werden und das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind berufsschulpflich-
tig. Stehen Jugendliche in einem Ausbildungsverhältnis, erfüllen 
sie die Berufsschulpflicht durch den Besuch der zuständigen Be-
rufsschule. Die Berufsschulpflicht kann auch in einer beruflichen 
Vollzeitschule (z.B. ein- oder zweijährige Berufsfachschule) erfüllt 
werden. Jugendliche, die weder eine Ausbildung beginnen noch 
eine Vollzeitschule besuchen, erfüllen ihre Berufsschulpflicht in 
der Schulart ausbildungsvorbereitung dual (aVdual) an der 
Albert-Einstein-Schule (AES) oder an der Bertha-von-Suttner-
Schule (BvSS).
Entsprechend der beruflichen Ausrichtung der beiden Schulen 
werden Lernfeldprojekte im technischen sowie hauswirtschaft-
lich/sozialen Bereich angeboten. Auf diese Weise ermöglicht das 
BBZ Ettlingen Einblicke in zahlreiche Berufsbilder. Begleitende 
Betriebspraktika unterstützen die Jugendlichen bei ihrer Suche 
nach dem passenden Beruf.
Die Schulart Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) steht für Ler-

nen in der Schule und im Praktikumsbetrieb, so dass Jugendliche 
in mehrere Berufe reinschnuppern und im Idealfall einen Ausbil-
dungsplatz finden können. Bei der Bewerbung und Fragen zum 
Praktikum oder zur Ausbildung hilft die/der AVdual-Begleiter*in.
In der Schule werden allgemeinbildende und berufsbezogene 
Fächer in den Küchen, Fachräumen und Werkstätten unterrichtet. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen auf verschiedenen Niveau-
stufen. Außerdem gibt es die „Offene Lernzeit“. Hier bearbeiten 
die Schülerinnen und Schüler Aufgaben aus dem Wochenplan 
und lernen Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 
Gemeinsam mit der Lernberatung erhalten sie damit eine höchst-
mögliche individuelle Förderung.
Nach einem Schuljahr können die Lernenden eine AVdual-Ab-
schlussprüfung ablegen, den Hauptschulabschluss erreichen/
verbessern oder bei entsprechend guten Leistungen ins zweite 
Schuljahr der zweijährigen Berufsfachschule versetzt werden.
Nähere Informationen zu der Schulart finden Sie auf unse-
rer Homepage unter https://www.aesettlingen.de/index.
php?id=126 und https://www.bvsse.de/index.php/avdual .
anmeldungen für das kommende schuljahr sollten umge-
hend erfolgen.
Auskünfte erteilen die Schulsekretariate.
Albert-Einstein-Schule (AES)
Beethovenstr. 1
76275 Ettlingen
Tel.: 0721 936 60930
http://www.aesettlingen.de

Ber tha-von-Suttner-Schule 
(BvSS)
Beethovenstr. 1
76275 Ettlingen
Tel.: 0721 936 61200
http://www.bvsse.de

Informationen der Feuerwehr

abteilung stadt

Wahlen mal anders
Dieses Jahr standen gleich mehrere Wahlen bei der Abteilung 
Stadt an. Da unsere Abteilungsversammlung im Februar auf-
grund der Corona-Situation nicht stattfinden konnte und es auch 
in absehbarer Zeit wohl nicht möglich ist, hatte man sich dazu 
entschieden, am Samstag, den 08.05.2021, zumindest die Wahlen 
durchzuführen. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln 
hatten die Kameraden und Kameradinnen die Möglichkeit, Ihre 
Stimmen am Gerätehaus abzugeben. Hierfür wurde den einzel-
nen Übungsgruppen ein Zeitschlitz zugeteilt, in der sie Ihre Wahl-
zettel ausfüllen konnten.
Als neuer stellvertretender Abteilungskommandant wurde Mar-
tin Fackiner gewählt. Das Amt des Kassiers übernimmt Christian 
Pribbernow. Vertreter der Mannschaft im Abteilungsausschuss 
sind zukünftig Eduard Gräßle, Andreas Manske und Tobias Weiß-
inger. Sascha Engelhardt und Karl-Heinz Weißinger wurden in Ih-
ren Ämtern als Kassenprüfer bestätigt.
Ebenso konnten an diesem Abend noch Diana Reddig und Oliver 
Lehmann zum Oberlöschmeister befördert werden. Die Beförde-
rungen fanden in einem persönlichen Rahmen statt.
Ihre Feuerwehr

Kirchliche mitteilungen

Ökumenischer Gedankenanstoß

liebe mitchristen,
„Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; es grünten und 
blühten
Feld und Wald. Auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken
übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel.“
Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe stimmt uns ein ermun-
terndes Lied an. Das können wir brauchen nach diesem Corona-


